
−	 Die	 Beseitigung	 von	 Mängeln,	 die	 die	
Tauglichkeit	 der	 Software	 gem.	 Funktions-
beschreibung	 nicht	 nur	 unerheblich	 beein-
trächtigen	 oder	 minder,	 durch	 geeignete	
Maßnahmen	 (z.B.	 die	 Übersendung	 von	
Bugfi	x)	 innerhalb	 angemessener	 Frist	 nach	
entsprechender	 Mitteilung	 des	 Mangels	
durch	den	Anwender.	

−	 Soweit	 explizit	 vereinbart	 einen	 telefoni-
schen	Beratungsdienst	(„Helpdesk“)	zu	den	
Geschäftszeiten	von	RICOH.	Der	Helpdesk-
Support	kann	nur	von	namentlich	benann-
ten	 Mitarbeitern	 des	 Mieters	 in	 Anspruch	
genommen	werden,	die	sämtliche	Störungs-
meldungen	von	Anwendern	zunächst	sam-
meln	und	danach	an	den	Helpdesk-Support	
weiterleiten.	Die	Zahl	der	benannten	Mitar-
beiter	des	Mieters	ist	auf	fünf	(5)	beschränkt.

−	 Beantwortung	schriftlich	gemeldeter	Fehler	
bzw.	 geäußerter	 Beratungswünsche	 inner-
halb	 angemessener	 Frist.	 Soweit	 möglich	
erfolgt	 dies	 zum	 Zwecke	 der	 Beschleuni-
gung	telefonisch.	Der	Mieter	hat	daher	jeder	
schriftlichen	Meldung	den	Namen	sowie	die	
Telefondurchwahl	 des	 zuständigen	 Mitar-
beiters	hinzuzufügen.	Bei	Fehlermeldungen	
bzw.	 Beratungswünschen	 per	 E-Mail	 kann	
auch	die	Beantwortung	per	E-Mail	erfolgen.

2.	 Nicht	zu	den	vertraglichen	Wartungsleistungen	
von	RICOH	zählen	folgende	Leistungen:	

−	 Beratungen	 außerhalb	 der	 Geschäftszeiten	
von	RICOH.

−	 Die	Aktualisierung	der	Softwaredokumenta-
tionen.

−	 Die	Verpfl	ichtung	zur	Erstellung	von	Zusatz-
programmen	 oder	 Programmergänzungen,	
soweit	nicht	explizit	vereinbart.

−	 Pfl	egeleistungen,	 die	 durch	 einen	 Einsatz	
der	 Software	 auf	 einem	 anderen	 Hard-
waresystem	oder	unter	einem	anderen	Be-
triebssystem	notwendig	werden.

−	 Wartungsleistungen	nach	einem	Eingriff	des	
Mieters	 oder	 eines	 durch	 ihn	beauftragten	
Dritten	in	den	Programmcode	der	Software.

−	 Wartungsleistungen	hinsichtlich	der	Zusam-
menarbeit	 der	 vertragsgegenständlichen	
Software	 mit	 anderen	 Computerprogram-
men,	die	nicht	Gegenstand	dieses	Vertrages	
sind.

−	 Die	Überlassung	von	kostenlosen	Upgrades	
–	 Upgrades	 gehen	 über	 die	 bloße	 Pro-
grammverbesserung	hinaus	und	sind	eigent-
liche	Programmänderungen.

−	 Die	Wiederherstellung	von	Dateien	oder	Da-
teiinhalten.

−	 Die	Umstellung	der	Software	auf	ein	anderes	
Betriebssystem,	 ein	 anderes	 Hardwaresys-
tem	oder	auf	eine	andere	Programmierspra-
che.

−	 Die	 Installation	 der	 nach	 §	 4	 Ziff.	 1	 über-
sandten	Änderungen	der	Software,	ggf.	die	
Installation	einer	neueren	Programmversion;	
die	Durchführung	von	Schulungen,	die	auf-
grund	 der	 Änderungen	 oder	 Verbesserun-
gen	der	Software	notwendig	werden.

§ 1  Allgemeines

	 Diese	 Besonderen	 Vertragsbedingungen	 fi	n-
den	ergänzend	Anwendung	zu	den	Allgemei-
nen	 Geschäftsbedingungen	 von	 RICOH	 für	
Mietverträge.	 Bzgl.	 der	 Software	 gehen	 die	
vorliegenden	 Besonderen	 Vertragsbedingun-
gen	 für	 Softwaremiete	 den	 Allgemeinen	 Ge-
schäftsbedingungen	für	Mietverträge	vor.

§ 2  Vertragsgegenstand und Nutzungsrecht

1.	 Vertragsgegenstand	 ist	 auch	 die	 mietweise	
Überlassung	 sowie	Wartung	der	gegenständ-
lichen	 Software.	 Letztere	 umfasst	 die	 in	 der	
Funktionsbeschreibung	 aufgeführten	 Funk-
tionen	 und	 ist	 auf	 der	 darin	 ebenfalls	 aufge-
führten	 Hardware	 mit	 dem	 dort	 genannten	
Betriebssystem	 ablauffähig.	 Es	 wird	 eine	 Be-
nutzer-	 sowie	 eine	 Installationsanleitung	 mit-
geliefert.

2.	 Die	Installation	der	Software	gehört	nicht	zum	
Leistungsumfang,	 kann	 jedoch	 gegen	 geson-
derte	Vergütung	vereinbart	werden.

3.	 An	der	überlassenen	Software	gewährt	RICOH	
dem	Mieter	das	befristete,	nicht	ausschließliche	
und	 nicht	 übertragbare	 Nutzungsrecht.	 Der	
Umfang	des	Nutzungsrechts	für	Software	an-
derer	Hersteller	(Fremdsoftware)	bestimmt	sich	
im	Falle	ihres	Einbezugs	nach	den	Nutzungsbe-
dingungen	des	jeweiligen	Herstellers.

	§ 3  Schulungen

	 Schulungen	 sind	 im	 Standardpreis	 nicht	 ent-
halten,	können	aber	gegen	gesonderte	Vergü-
tung	vereinbart	werden.

	§ 4  Pfl egeleistungen

1.	 Der	Mietpreis	inkl.	Wartung	umfasst	folgende	
Wartungsleistungen	von	RICOH:	

−	 Die	 Überlassung	 von	Updates	wie	 vom	 je-
weiligen	 Hersteller	 zur	 Verfügung	 gestellt,	
d.h.	von	Aktualisierungen	der	Software,	ins-
besondere	bei	Fehlerkorrekturen	bekannter	
Fehler,	 sofern	 diese	 nicht	 zur	 Neuentwick-
lung	von	Modulen	und	wesentlichen	Funk-
tionalitäten	führen.	

−	 Soweit	 explizit	 vereinbart	 die	 Annahme	
von	 Störungen	über	 den	 telefonischen	Be-
ratungsdienst	 („Helpdesk“)	 des	 zentralen	
Call-Centers.	 Je	nach	Sachlage	 ist	die	Mel-
dung	nach	Aufforderung	 schriftlich	 an	das	
Call-Center	weiterzugeben.

§ 5  Allgemeine Mitwirkungspfl ichten des 
 Mieters

1.	 Der	Mieter	hat	die	Software	in	den	ihm	über-
lassenen	Releases	oder	Versionen	einzusetzen	
sowie	die	sonstigen	Vorgaben	(z.B.	Betriebssys-
tem)	zu	beachten.

2.	 Soweit	 Hardware	 mit	 im	 Lieferumfang	 ent-
halten	ist,	hat	der	Mieter	die	Vorschriften	des	
Hardwareherstellers	 über	 Aufstellung,	 Hand-
habung	und	Service	des	Hardwaresystems	und	
der	Datenträger	zu	beachten.

3.	 Der	Mieter	darf	die	ihm	überlassene	Software	
nicht	ändern	und	hat	sie	entsprechend	der	für	
die	 Version	 geltenden	 Installationsvorausset-
zungen	einzusetzen.

4.	 Der	Mieter	hat	eine,	der	Sensibilität	der	Daten	
entsprechende	 Datensicherung	 zu	 erstellen	
und	die	Sicherungsdatenträger	getrennt	an	ei-
nem	sicheren	Ort	zu	verwahren.

5.	 Der	Mieter	hat	sonstige	Handhabungshinwei-
se,	 insbesondere	 der	 Bedienungsanleitung	
oder	 sonstiger	 Mitteilungen	 einzuhalten	 und	
zu	beachten.

6.	 Der	Mieter	hat	einen	Online-Zugang	zu	seinen	
Rechnern	zu	gewährleisten.	 Ist	eine	störungs-
freie	 Online-Verbindung	 seitens	 des	 Mieters	
nicht	sichergestellt,	gehen	Verzögerungen	und	
nachweisbare	 Mehraufwendungen	 im	 Zuge	
der	Bearbeitung	nicht	zu	Lasten	von	RICOH.

7.	 Der	 Mieter	 hat	 eine	 möglichst	 genaue	 und	
nachvollziehbare	 Beschreibung	 des	 Problems	
oder	 der	 auftretenden	 Störungen	 zu	 geben.	
Die	 Störung	 muss	 reproduzierbar	 sein.	 Der	
Mieter	hat	RICOH	bei	der	Störungsbeseitigung	
in	zumutbarem	Umfang	zu	unterstützen.

§ 6  Mitwirkungspfl ichten des Mieters bei 
 Störungen

1.	 Bei	 der	Umschreibung,	 Eingrenzung,	 Feststel-
lung	und	Meldung	von	Fehlern	muss	der	Mie-
ter	die	von	RICOH	erteilten	Hinweise	befolgen.	
Gegebenenfalls	 muss	 der	 Mieter	 Checklisten	
von	RICOH	verwenden.

2.	 Der	Mieter	muss	 seine	 Fehlermeldungen	 und	
Fragen	nach	Kräften	präzisieren.	Er	muss	hier-
für	auf	kompetente	Mitarbeiter	zurückgreifen.

3.	Während	erforderlicher	Testläufe	ist	der	Mieter	
persönlich	anwesend	oder	stellt	hierfür	kompe-
tente	Mitarbeiter	 ab,	die	bevollmächtigt	 sind,	
über	Mängel,	 Funktionserweiterungen,	 Funk-
tionskürzungen	 sowie	 Änderungen	 der	 Pro-
grammstruktur	zu	urteilen	und	zu	entscheiden.	
Gegebenenfalls	 sind	 andere	Arbeiten	mit	 der	
Computeranlage	 während	 der	 Zeit	 der	 War-
tungsarbeiten	einzustellen.

4.	 Der	 Mieter	 gestattet	 RICOH	 den	 Zugriff	 auf	
die	 Software	mittels	 Telekommunikation.	 Die	
hierfür	 erforderlichen	Verbindungen	 stellt	 der	
Mieter	nach	Anweisung	von	RICOH	her.	

5.	 Der	Mieter	erteilt	den	RICOH	Mitarbeitern	die	
notwendigen	Zugangsberechtigungen.

§ 7  Vervielfältigungsrechte

1.	 Der	 Mieter	 darf	 das	 gelieferte	 Programm	
vervielfältigen,	 soweit	 die	 jeweilige	 Verviel-
fältigung	 für	 die	 Benutzung	 des	 Programms	
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2.	 Der	 Einsatz	 der	 überlassenen	 Software	 inner-
halb	 eines	 Netzwerkes	 oder	 eines	 sonstigen	
Mehrstations-Rechnersystems	 -	 sofern	 damit	
die	Möglichkeit	zeitgleicher	Mehrfachnutzung	
des	Programms	geschaffen	wird	–	ist	nur	zuläs-
sig,	soweit	dies	dem	Mieter	in	einer	Zusatzver-
einbarung	zum	Mietvertrag	explizit	eingeräumt	
wurde	und	dann	auch	nur	 in	dem	 in	der	Zu-
satzvereinbarung	genannten	Umfang.	

§ 11 Dekompilierung und 
 Programmänderungen

1.	 Der	Mieter	 ist	 ohne	 Zustimmung	 von	 RICOH	
nicht	 berechtigt,	 die	 überlassene	 Software	 in	
irgendeiner	Form	umzuarbeiten	oder	zu	bear-
beiten,	 soweit	 dies	 nicht	 im	 Rahmen	der	 be-
stimmungsgemäßen	 Nutzung	 (§	 40	 d	 UrhG)	
notwendig	 ist.	 Eine	 Dekompilierung	 ist	 nur	
gem.	den	Bestimmungen	des	§	40	e	UrhG	zu-
lässig.

2.	 Im	Falle	einer	gem.	vorstehender	Ziff.	1	zulässi-
gen	Um-	oder	sonstigen	Bearbeitung	der	Soft-
ware	durch	den	Mieter	ist	dieser	nicht	berech-
tigt,	die	Ergebnisse	an	Dritte	weiterzugeben,	zu	
veröffentlichen	oder	über	die	bestimmungsge-
mäße	Nutzung	hinaus	zu	vervielfältigen.

§ 12 Mängelbehebung und Kündigungsrecht

	 Sollte	 der	 Mieter	 die	 Softwarepflege	 durch	
Zusatzvereinbarung	 ausgeschlossen	 haben,	
behebt	RICOH	Mängel	der	überlassenen	Soft-
ware	einschließlich	der	Handbücher	und	sons-
tiger	Unterlagen	innerhalb	angemessener	Frist	
nach	 entsprechender	Mitteilung	 des	Mangels	
durch	 den	 Anwender.	 Die	 Mängelbehebung	
erfolgt	 nach	Wahl	 von	 RICOH	 durch	 kosten-
freie	Nachbesserung	oder	Ersatzlieferung.

§ 13 Obhutspflicht

1.	 Der	Mieter	ist	verpflichtet,	den	unbefugten	Zu-
griff	Dritter	auf	das	Programm	sowie	die	Doku-
mentation	durch	geeignete	Vorkehrungen	 zu	
verhindern.

2.	 Der	Mieter	wird	die	gelieferten	Originaldaten-
träger	 an	 einem	 gegen	 den	 unberechtigten	
Zugriff	 Dritter	 gesicherten	 Ort	 aufbewahren	
sowie	seine	Mitarbeiter	nachdrücklich	auf	die	
Einhaltung	 der	 vorliegenden	 Vertragsbedin-
gungen	 und	 des	 Urheberrechts	 hinweisen.	
Insbesondere	wird	der	Mieter	seine	Mitarbeiter	
auffordern,	 keine	 unberechtigten	 Vervielfäl-
tigungen	 des	 Programms	 oder	 des	 Benutzer-
handbuchs	anzufordern.

3.	 Verletzt	ein	Mitarbeiter	des	Mieters	das	Urhe-
berrecht	 von	 RICOH	 bzw.	 vom	 Softwareher-
steller,	ist	der	Mieter	verpflichtet,	nach	Kräften	
an	 der	 Aufklärung	 der	 Urheberrechtsverlet-
zung	mitzuwirken,	insbesondere	RICOH	unver-
züglich	über	die	entsprechenden	Verletzungs-
handlungen	in	Kenntnis	zu	setzen.

§ 14 Haftung von RICOH wegen der 
 Verletzung von Schutzrechten Dritter

1.	Macht	 ein	Dritter	Ansprüche	wegen	der	Ver-
letzung	von	gewerblichen	Schutzrechten	oder	
Urheberrechten	 (im	 Folgenden:	 Schutzrech-
te)	durch	die	von	RICOH	gelieferten	Produkte	
gegenüber	dem	Mieter	geltend	und	wird	die	
Nutzung	der	Produkte	hierdurch	beeinträchtigt	
oder	untersagt,	so	wird	RICOH	nach	ihrer	Wahl	
und	auf	ihre	Kosten	entweder	die	Produkte	so	
ändern	oder	ersetzen,	dass	sie	das	Schutzrecht	

notwendig	ist.	Zu	den	notwendigen	Vervielfäl-
tigungen	 zählen	 insbesondere	 die	 Installation	
des	 Programms	 auf	 den	 Massenspeicher	 der	
eingesetzten	 Hardware	 sowie	 das	 Laden	 des	
Programms	in	den	Arbeitsspeicher.

2.	 Darüber	hinaus	kann	der	Mieter	eine	Verviel-
fältigung	 zu	 Sicherungszwecken	 vornehmen.	
Es	darf	 jedoch	 jeweils	nur	eine	einzige	Siche-
rungskopie	 angefertigt	 und	 aufbewahrt	 wer-
den.	Diese	 Sicherungskopie	 ist	 als	 solche	 des	
überlassenen	Programms	zu	kennzeichnen.

3.	 Ist	aus	Gründen	der	Datensicherheit	oder	der	Si-
cherstellung	einer	schnellen	Reaktivierung	des		
Computersystems	nach	einem	Totalausfall	die	
turnusmäßige	Sicherung	des	gesamten	Daten-
bestands	einschließlich	der	eingesetzten	Com-
puterprogramme	unerlässlich,	darf	der	Mieter	
Sicherungskopien	 in	 der	 zwingend	 erforderli-
chen	Anzahl	herstellen.	Die	betreffenden	Da-
tenträger	sind	entsprechend	zu	kennzeichnen.	
Die	Sicherungskopien	dürfen	nur	zu	rein	archi-
varischen	Zwecken	verwendet	werden.

4.	Weitere	Vervielfältigungen,	zu	denen	auch	die	
Ausgabe	 des	 Programmcodes	 auf	 einen	Dru-
cker	sowie	das	Fotokopieren	des	ganzen	Hand-
buchs	 oder	 wesentlicher	 Teile	 davon	 zählen,	
darf	der	Mieter	nicht	anfertigen.

§ 8  Hardwarewechsel und Anzeigepflicht

1.	 Der	Mieter	darf	die	Software	auf	dem	im	An-
gebot	 näher	 spezifizierten	 Hardwaresystem	
einsetzen.	 Im	 Falle	 eines	 Hardwaredefektes	
oder	 eines	 sonstigen	 zwingend	 notwendigen	
Hardwarewechsels	darf	die	Software	auf	einer	
neuen	Hardware	eingesetzt	werden.	§	9	Abs.	
1	der	vorliegenden	Besonderen	Vertragsbedin-
gungen	ist	zu	beachten.

2.	 Die	notwendigen	Hardwarespezifikationen	der	
Software	sind	durch	den	Mieter	zu	berücksich-
tigen.

3.	 RICOH	 ist	 der	 Hardwarewechsel	 umgehend	
schriftlich	 anzuzeigen.	 Das	 neue	 System	 ist	
mitsamt	Seriennummer	und	Prozessortyp	(Leis-
tungsstärke)	zu	benennen.

§ 9  Weiterveräußerung und 
 Weitervermietung

1.	 Der	Mieter	darf	die	Software	einschließlich	des	
Benutzerhandbuchs	und	des	sonstigen	Begleit-
materials	 Dritten	weder	 veräußern	 noch	 zeit-
lich	 begrenzt	 überlassen,	 insbesondere	 nicht	
(unter-)vermieten	oder	verleihen.

2.	 Zulässig	 ist	 jedoch	die	Überlassung	 an	Dritte,	
denen	 kein	 selbstständiges	 Gebrauchsrecht	
eingeräumt	wird	und	die	 sich	hinsichtlich	der	
Art	und	Weise	der	Benutzung	dem	Willen	des	
Mieters	beugen	müssen.	Dies	ist	insbesondere	
bei	Angestellten	des	Mieters	 in	der	Regel	der	
Fall.	 Das	 Verbot	 der	 Mehrfachnutzung	 nach	
§	9	der	vorliegenden	Besonderen	Vertragsbe-
dingungen	ist	jedoch	auch	in	diesen	Fällen	zu	
beachten.

§ 10 Mehrfachnutzungen und 
 Netzwerkeinsatz

1.	Wechselt	der	Mieter	die	Hardware,	muss	er	die	
Software	 von	 der	 bisher	 verwendeten	 Hard-
ware	 löschen.	 Ein	 zeitgleiches	 Einspeichern,	
Vorrätig	halten	oder	Benutzen	auf	mehr	als	nur	
einer	Hardware	ist	unzulässig.

nicht	verletzen,	aber	im	Wesentlichen	dennoch	
den	vereinbarten	Spezifikationen	entsprechen	
oder	 den	Mieter	 von	 Lizenzgebühren	 für	 die	
Benutzung	der	Produkte	gegenüber	dem	Drit-
ten	freistellen.	

2.	 Voraussetzungen	 für	 die	Haftung	 von	RICOH	
nach	§	14	sind,	dass	der	Mieter	RICOH	von	An-
sprüchen	Dritter	wegen	einer	Schutzrechtsver-
letzung	unverzüglich	schriftlich	verständigt,	die	
behauptete	 Verletzung	 nicht	 anerkennt	 und	
jegliche	Auseinandersetzung,	einschließlich	et-
waiger	außergerichtlicher	Regelungen,	nur	im	
Einvernehmen	mit	RICOH	führt.	Stellt	der	Mie-
ter	die	Nutzung	des	Produktes	aus	Schadens-
minderungs-	 oder	 sonstigen	wichtigen	Grün-
den	ein,	ist	er	verpflichtet,	den	Dritten	darauf	
hinzuweisen,	dass	mit	der	Nutzungseinstellung	
ein	 Anerkenntnis	 der	 Schutzrechtsverletzung	
nicht	verbunden	ist.

3.	 Soweit	der	Mieter	selbst	die	Schutzrechtsverlet-
zung	zu	vertreten	hat,	sind	Ansprüche	gegen	
RICOH	nach	§	14	Ziff.	1	ausgeschlossen.	Glei-
ches	gilt,	soweit	die	Schutzrechtsverletzung	auf	
speziellen	Vorgaben	des	Mieters	beruht,	durch	
eine	 von	RICOH	nicht	 vorhersehbare	Anwen-
dung	oder	dadurch	verursacht	wird,	dass	das	
Produkt	vom	Mieter	verändert	oder	zusammen	
mit	nicht	von	RICOH	gelieferten	Produkten	ein-
gesetzt	wird.

4.	Weitergehende	Ansprüche	des	Mieters	wegen	
einer	 Verletzung	 von	 Schutzrechten	 Dritter	
sind	 ausgeschlossen.	 Das	 Recht	 des	 Mieters	
zum	Rücktritt	vom	Vertrag	und	die	Regelungen	
in	den	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	für	
Mietverträge	bleiben	jedoch	unberührt.

§ 15 Rückgabe- und Löschungspflicht

1.	 Bei	 Beendigung	 des	 Vertragsverhältnisses	 ist	
der	Mieter	 zur	 Rückgabe	 sämtlicher	Original-
datenträger	sowie	der	vollständigen	ihm	über-
lassenen	 Dokumentationen,	 Materialien	 (ins-
besondere	 Lizenzdokumente,	 Lizenzschlüssel	
und	falls	vorhanden	Hardware-Dongels	sowie	
überlassene	 Speichermedien	 wie	 SD-Karten)	
und	sonstiger	Unterlagen	verpflichtet.	Das	Pro-
gramm	samt	Dokumentation	ist	RICOH	bei	Ab-
holung	der	vertragsgegenständlichen	Systeme	
herauszugeben.	

2.	 Die	ordnungsgemäße	Rückgabe	umfasst	auch	
die	 vollständige	 und	 endgültige	 Löschung	
sämtlicher	 gegebenenfalls	 vorhandener	 Kopi-
en.

3.	 RICOH	kann	auf	die	Rückgabe	verzichten	und	
die	 Löschung	 des	 Programms	 sowie	 die	 Ver-
nichtung	 der	 Dokumentation	 anordnen.	 Übt	
RICOH	dieses	Wahlrecht	aus,	wird	er	dies	dem	
Mieter	ausdrücklich	mitteilen.

4.	 Der	Mieter	wird	ausdrücklich	darauf	hingewie-
sen,	dass	er	nach	Beendigung	des	Vertragsver-
hältnisses	 die	 Software	 nicht	 weiterbenutzen	
darf	und	im	Falle	der	Nichtbeachtung	das	Ur-
heberrecht	 des	 Rechtsinhabers	 verletzt.	 §	 13	
Abs.	 3	 ist	 auf	 die	 Zeit	 nach	 Beendigung	 des	
Vertragsverhältnisses	 entsprechend	 anzuwen-
den.
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